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-Natüriiche Lebensgrundlagen und Bauen-
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ln den Gerneinden der Verbandsgemeiride Kusel ist die Bebaubarkeit vieler

Bereiche durch Bebauungspläne geregelt. ln vielen Fällen sind die Baugebiete zum
großen Teil bebaut, so dass oft nur noch untergeordneter Regelungsbedarf
besteht. Die Bebauungspläne haben somit ihren Zweck erfullt und können unter
bestimmten Voraussetzungen aufgehoben werden, soweit dies nicht den
ortsplanerischen Zelvorstellungen der Gemeinden entgegensteht. Die Regelungen
des g 34 BauGB erscheinen zur Sicherste{lung einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung in vielen Fälen als ausreichend. Die FestseEungen der älteren
Bebauungspläne sind oftmals antiquiert und überhott. Sie schränken eine
geordnete Bebauung eher ein als dass sie diese regeln. Zudem können solche
nicnt mehr zeitgemäße Festsetzungen zu Rechtsunsicherheiten führen. Die
tJberarbeitung der Bauleitplanung bietet die Chance, auch Erkenntnisse des Klirna-

und Umwettschutzes sowie die Verwendung aRemativer und regenerativer
Energiequellen in die Planung zu integrieren.

lm Situationsbericht zur Bauleitplanung in der VeÄanCsgemeinde Kusel wenden die
vorhandenen Bebauungspläne zusammengestellt. ln einer ersten Sichtung wird

dann geprüft, welche Bebauungspläne für eine Aufhebung, eine Überarbeitung
oder eine Zusammenfassung in Betracht kommen. Es kann sich hier jedoch

lediglich um einen ÜnerOticn handeln. Selbstuerständlich muss zur endgültigen
Klärung über die weitere Vorgehensweise eine intensive und abschließende
Prufung des Einzelfalls unter Berucksichtigung von Aufwand, Nutzen und der sich
ergebenden Konsequenzen durchgeführt werden. Dabei muss u.a. auch untersucht
werden welche Folgen sich in beitragsrechtlicher Hinsicht für die Gemeinde und die
betroffenen Grundstückseigentumer ergeben.
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Am Ackerchen, Neufassung rnit Enreiterung I (1974)

Arn Ackerchen, Anderung I und Erweiterung rN zur Neufassung

Arn Ackerchen, Anderung ll und Erweiterung lll zur Neufassung

* Am Ackerchen, Anderung lll und Erweiterung lll zur'Neufassung

+ Am Ackerchen, Anderung lv mit Erweiterung lv zur Neufassung

* Arn Ackerchen, Anderung v und Erweiterung lv zur Neufassung

.) Schulshaße (1984)

9"r Bebar.rungsplan "Arn Ackerchen, Neufassung rnit
Enreiterung l" stammt aus dem Jahr 1914. Die Festsetzungen
dieses Bebauungsplanes sind teilweise überhott und nicht mänr
zeitgemäß. Das gesarnte Gebiet ,,Am Ackerchen,, ist
größtenteils bebaut, es sind nur noch wenr'ge Lücken
vorhanden. Die Aufhebung der Bebauungspläne in diesern
Bereich erscheint deshalb durchaus denkbar. Eine altemative
hfrogNichkeit wäre die Aufsteltufts eünes neuen
Bebauungsplanes, dessen Geltungsbereich das gesamte
Gebiet umfasst und aße hier bestehenden Bebauungspläne
uberplant. Dadurch wird eine größere übersichülcnkLii der
örtlichen Ptanung eneicht und überholte Festsetzungen könnenin eine zeitgemäße Form gebracht sowie an heutige
Anforderungen angepesst werden.

9i" Bebauungspläne ,Arn Ackerchen, Anderung ll und
Enrueiterung lll zur Neufassung" und ,,Am Ackerchen, Anderung
lll und Enrueiterung lll zur Neufassung" sind faktisch trnwirksam]
da beide durch den Bebauungsplan ,,Am Ackerchen, Anderung
lV mit Enuelterung lV zur Neufassung" vollständig überplan-t
sind. Vom Bebauungsplan ,,Am Ackerchen, Anderung I und
Enrueiterung ll zur Neufassung" aus dem Jahr 1gg4 ist nur noch
ein kleiner Teilbereich gültig, da der Rest ebenfalls durch den
Bebauungsplan ,,Arn Ackerchen, Anderung lv mit Enrueiterung
lV zur Neufassung" neu geregelt ist.

Beim Bebauungsplan ,,Am Ackerchen, Anderung V und
Enveiterung lv zur Neufassung" aus dem Jahr 2001 händelt es
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Auch der Bereich des Bebauurgsplanes,,schutrsfras€* aus dernJahr 1984 ist größtente*ls bebeut. Rucn hier kenn unter
umstäncen über eine Asffieh.lng nacfrgedactrt werden.

mit Enreiterung
Neufassung

erung V
lV zur

ttrt
.t

,ü




